
Antrag

der Abgeordneten Gabmann, Dr. Von Gimborn, Dr. Machacek, Waldhäusl,
Königsberger und Ing. Huber

betreffend Soziale Teilhabe für Mindestsicherungsbezieher
	

Auch bei uns in Niederösterreich nimmt der Besorgnis erregende Zustand, dass

Menschen, die einen Job haben, nicht genug verdienen, um damit ihre

Lebenshaltungskosten zu decken, rasant zu. Immer öfter reicht ihr Verdienst trotz

Erwerbsarbeit nicht aus um ihre Existenz zu sichern.

Dieses Phänomen der „Working Poor“ ist heute kein Problem der Menschen am

Rande der Gesellschaft mehr, sondern macht sich sukzessive in der Mittelschicht

breit. Arbeitnehmer mit einem Normalarbeitsverhältnis sind diejenigen, die die größte

Gruppe innerhalb der "Working Poor" darstellen.

Viele von diesen „Working Poor“ sind auf die Mindestsicherung als Aufstockung zu

ihrem mageren Verdienst angewiesen. 2014 zum Beispiel haben die 256.000 BMS

Bezieher durchschnittlich €320 erhalten.

Diese BMS Bezieher müssen auf Grund ihres niedrigen Einkommens massive

Einschränkungen in allen zentralen Lebensbereichen in Kauf nehmen. Konkret

bedeutet das, dass sie unter anderem kaum die Möglichkeit haben – wenigstens in

einem Mindestmaß -  Sozialkontakte zu unterhalten oder am kulturellen Leben

teilzunehmen.

Wie man bereits weiß, führt so ein Mangel an Teilhabe zu Isolation, macht krank und

nimmt die Chancen auf eine bessere Zukunft.

Um diesen gesellschafts- und wirtschaftsschädlichen Faktoren entgegen zu wirken,

soll das Land NÖ BMS Beziehern einen angemessen Zugang zur sozialen und

kulturellen Teilhabe ermöglichen.
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Die  Gefertigten stellen daher folgenden

Antrag

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

„Die Landesregierung wird aufgefordert, ein adäquates Förderungsmodel

auszuarbeiten, welches niederösterreichischen BMS Beziehern erlaubt, kostenlosen

Zutritt zu öffentlichen Einrichtungen in Anspruch zu nehmen.“

Der Herr Präsident wird ersucht, diesen Antrag dem SOZIAL AUSSCHUSS so
zeitgerecht zur Vorberatung zuzuweisen, dass eine Behandlung am 21. April 2016
möglich ist.

	


